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Sehr geehrte EUROPA-Kundin, 
sehr geehrter EUROPA-Kunde!

Mit diesem Heft „Vertragsinformation“ erhalten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zum  
Versicherungsvertrag und zum Anbieter (nach § 7 Versicherungsvertragsgesetz – VVG – und nach § 1 der 
Verordnung über Informationspflichten). Weitere Informationen zum Versicherungsvertrag entnehmen Sie 
bitte den Produktinformationsblättern und Informationen aus dem Antrag auf Abschluss der Versicherung.

Diese Informationsquellen, Produktinformationsblatt, Antrag und Vertragsinformation, enthalten alle 
notwendigen Informationen rund um den gewählten Versicherungsvertrag. Sofern wir Ihren Antrag auf 
Abschluss der Versicherung annehmen, erhalten Sie von uns den Versicherungsschein. Aus diesem Ver-
sicherungsschein ergeben sich nochmals die wichtigsten Detailinformationen und Vertragsgrundlagen zu 
der gewählten Versicherung. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch und behalten Sie in Ihren 
Unterlagen. Die Hausrat- und die Glasversicherung sind rechtlich selbstständige Versicherungen. Wel-
chen Vertrag, welcher Tarif, Vereinbarungen und Besondere Bedingungen abgeschlossen wurden, ergibt 
sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie insbesondere die Produktinformationsblätter zur Hausratversicherung und 
zur Glasversicherung.  Aus diesen Produktinformationsblättern können Sie wichtige Informationen 
klar und verständlich zu dem jeweils gewählten Versicherungsprodukt entnehmen.

Bei Fragen rund um Ihren Hausrat- und/oder Glasversicherungsvertrag wenden Sie sich bitte an unsere 
Kundenbetreuer im Service-Center Sach:
Telefon:	 0221 5737-399 
Telefax:	 0221 5737-466 
E-Mail:	 Sach-Betrieb@europa.de

Wenn Sie einen Schaden melden müssen, beachten Sie bitte die Hinweise auf der Seite 28 (zur Haus- 
ratversicherung) und der Seite 45 (zur Glasversicherung). Bei Schadenmeldungen und Fragen zum 
Schadenfall wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuer im Service-Center Sach-Schaden:
Telefon:	 0221 5737-398 
Telefax:	 0221 5737-650 
E-Mail:	 Sach-Schaden@europa.de

Haben Sie Fragen zu anderen Versicherungen aus unserem weit gefächerten Produktangebot, so 
lassen Sie sich von unseren Experten beraten:
Telefon:	 0221 5737-200 
Telefax:	 0221 5737-233 
E-Mail:	 Info@europa.de

oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.europa.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre EUROPA Versicherung AG



Informationen zum Versicherer 
(Nr. 1 bis 5)
1.	 Identität des Versicherers
EUROPA Versicherung AG 
Piusstraße 137, 50931 Köln
Sitz der Gesellschaft: Köln 
Handelsregister Amtsgericht Köln B 7474

2.	 Identität eines Vertreters in dem 
Mitgliedsstaat der EU

Die EUROPA Versicherung AG hat in keinem weiteren Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union eine Niederlassung.

3.	 Ladungsfähige Anschrift:
EUROPA Versicherung AG 
Piusstraße 137, 50931 Köln
Vorstand: Rolf Bauer (Vorsitzender), 
Stefan Andersch, Dr. Christoph Helmich, 
Heinz Jürgen Scholz, Christian Schüssler
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Horst Hoffmann

4.	 Hauptgeschäftstätigkeit und 
Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben der Schaden- und Unfall-
versicherung.

Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108,  53117 Bonn.

5.	 Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen

entfällt.

Informationen zur angebotenen 
Leistung (Nr. 6 bis 11)
6.	 Wesentliche Merkmale 

der Versicherungsleistung
a)	 Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht:
–	 Es gelten die Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedingungen 

(VHB 2008 der EUROPA) je nach gewähltem Produkt (Basis- 
oder Komfortschutz), die Klauseln zur Hausratversicherung (so-
fern vereinbart) und ggfs. die Besonderen Bedingungen für die 
Versicherung weiterer Elementarschäden in der Hausratversiche-
rung (BEH 2008 der EUROPA) sofern vereinbart;

–	 Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet deut
sches Recht Anwendung.

b)	 Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versiche-
rers:

–	 Der Versicherer leistet im Versicherungsfall eine Geldleistung 
(siehe § 12 der VHB 2008 der EUROPA).

–	 Der Umfang der Leistung richtet sich insbesondere nach § 1 
VHB 2008 der EUROPA (Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse), § 6 VHB 2008 der 
EUROPA (Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort) und § 8 VHB 2008 der EUROPA (Versicherte Kosten).

–	 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. Wird die Entschädigung nicht innerhalb eines Monates nach 
Meldung des Schadens geleistet, ist diese Anzeige des Schadens 
unter bestimmten Voraussetzungen zu verzinsen (siehe § 14 VHB 
2008 der EUROPA).

7.	 Gesamtpreis der Versicherung
Der Gesamtpreis in Euro gemäß vereinbarter Zahlungsperiode inkl. 
Nachlässe und Versicherungssteuer ist dem Vorschlag und dem 
Antrag zu entnehmen.

8.	 Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus an-
deren Gründen werden nicht erhoben bzw. in Rechnung gestellt – 
außer Mahngebühren sowie den Kosten bei Nichteinlösung im Rah-
men eines Lastschrifteinzugsverfahrens.

9.	 Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen 
eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder ein-
malige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheines zu zahlen.
Die Beiträge richten sich, soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, 
nach der vereinbarten Zahlungsperiode und sind zu Beginn einer je-
den Zahlungsperiode zu entrichten. Sie können die jährliche, halb-
jährliche, vierteljährliche oder monatliche Zahlung wählen. Die monat-
liche Zahlung ist nur im Rahmen eines Lastschrifteinzugsverfahrens 
möglich. Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

10.	Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen

Die Gültigkeitsdauer der Ihnen zur Verfügung gestellten Informati-
onen ist, vorbehaltlich zukünftiger Gesetzes-, Tarif- oder Indexände-
rungen nicht befristet.

11.	 Finanzinstrumente mit speziellen Risiken
entfällt.

Teil A 1. Vorabinformation zum Versicherer und 
zum Versicherungsvertrag
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Informationen 
zum Vertrag (Nr. 12 bis 18)
12.	Zustandekommen des Vertrages /  

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Wil
lenserklärungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag, un-
sere Willenserklärung ist der Versicherungsschein oder eine An-
tragsannahmeerklärung. Der Vertrag kommt somit mit Zugang des 
Versicherungsscheines oder der Antragsannahmeerklärung rechtlich 
zustande.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspä-
tete Zahlung oder die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

13.	Widerrufsrecht
Die Regelungen zum Widerrufsrecht sowie die daraus resultierenden 
Rechtsfolgen sind dem Antrag zu entnehmen.

14.	Laufzeit des Vertrages
Die mögliche Laufzeit des Vertrages (Versicherungsbeginn und -ab-
lauf) und deren Regelungen sind dem Antrag zu entnehmen. Nach 
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängert sich der Vertrag je-
weils um 1 Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist. Ein Versicherungsvertrag, der für die 
Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, kann von 
Ihnen oder von uns zum Schluss des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Text-
form gekündigt werden.

15.	Beendigung des Vertrages
Unter den nachfolgenden Paragrafen der Allgemeinen Hausrat-Ver-
sicherungsbedingungen (VHB 2008 der EUROPA) finden Sie Rege-
lungen zur Beendigung / zu den Kündigungsmöglichkeiten des Ver-
trages sowie zu etwaigen Vertragsstrafen:
–	 § 10 Abs. 2:	 Beitragsanpassungsklausel 

(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers)
–	 § 11 Abs. 5:	 Wohnungswechsel 

(Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungs-
recht)

–	 § 16 Abs. 2:	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
(Kündigung als Rechtsfolge bei Verletzung 
dieser Obliegenheit)

–	 § 19 Abs. 2:	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters 
(Kündigung als Rechtsfolge bei Verletzung der 
Anzeigepflicht)

–	 § 20 Abs.3:	 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtbezah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrages 
(Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-
verzug)

–	 § 21 Abs. 3:	 Folgebeitrag 
(Leistungsfreiheit und  Kündigungsrecht nach 
Mahnung)

–	 § 22 Abs. 2:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Stillschweigende Verlängerung)

–	 § 22 Abs. 3:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Kündigung bei mehrjährigen Verträgen)

–	 § 22 Abs. 4:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Vertragsdauer von weniger als einem Jahr)

–	 § 22 Abs. 5:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Wegfall des versicherten Interesses)

–	 § 26 Abs. 1:	 Obliegenheiten 
(Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor 
Eintritt des Versicherungsfalles)

–	 § 27 Abs. 3a:	 Gefahrerhöhung (Kündigung oder Vertragsan-
passung durch den Versicherer)

–	 § 27 Abs. 3b:	 Gefahrerhöhung 
(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
bei entsprechender Beitragserhöhung aufgrund 
der Gefahrerhöhung)

–	 § 28 Abs. 2:	 Überversicherung
–	 § 29 Abs. 2:	 Mehrere Versicherer 

(Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht)
–	 § 33 Abs. 1:	 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

(Kündigungsrecht)
–	 § 41 Abs. 7:	 Anpassung der Bedingungen 

(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
nach einer Bedingungsanpassung)

Sofern die Besonderen Bedingungen für die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in der Hausratversicherung (BEH 2008 der EUR-
OPA) Vertragsgegenstand werden sollen, ergeben sich folgende Pa-
ragrafen, in welchen Sie Regelungen zur Beendigung/zu den Kündi-
gungsmöglichkeiten des Vertrages finden:
–	 § 13:	 Kündigung 

(Kündigungsmöglichkeiten zu den BEH 2008)
–	 § 14:	 Beendigung des Hausratversicherungsvertrages 

(Gegenseitiges Erlöschen des Vertrages)

16.	Anwendbares ausländisches Recht 
(EU-Mitgliedsstaaten) für vorvertragliche  
Beziehungen

entfällt.

17.	Besondere Vereinbarung 
zum anwendbaren Recht bzw. zum 
zuständigen Gericht

Auf die beantragten Versicherungsverträge sowie auf vorvertragliche 
Beziehungen zwischen Ihnen und uns findet deutsches Recht An-
wendung.
Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie im § 39 der VHB 
2008 der EUROPA.

18.	Sprache
Für den Vertrag einschließlich Vertragsinformation und für die Kom-
munikation während der Laufzeit des Vertrages kommt die deutsche 
Sprache zur Anwendung.
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Informationen 
zum Rechtsweg (Nr. 19 bis 20)
19.	Außergerichtliches Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren
Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versiche-
rungsombudsmann e. V. Sie können deshalb das kostenlose außer-
gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, sofern 
Sie einmal nicht mit uns zufrieden sein sollten.
	 Versicherungsombudsmann e. V.
	 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
	 Tel.:	0800 3696000
	 Fax:	0800 3699000
	 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann ist für folgende Beschwerden u. a. 
nicht zuständig:
–	 Der Beschwerdewert übersteigt 80.000 Euro.
–	 Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, 

Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann selbst oder an-
deren Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungsauf-
sichtsbehörde anhängig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 5.000 Euro ist eine Entscheidung 
des Ombudsmanns für uns als Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e. V. bindend. Für den Beschwerdeführer ist die Entschei-
dung nicht bindend. Bei einem Beschwerdewert ab 5.000,01 Euro bis 
zu 80.000 Euro spricht der Ombudsmann eine Empfehlung aus, die 
weder für Sie noch für uns bindend ist. Ihr Recht ein Gericht anzuru-
fen bleibt natürlich unberührt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.versicherungsombudsmann.de.

20.	Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Unser Unternehmen wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt (siehe Nr. 4). Sofern Sie An-
lass zu einer Beschwerde haben, können Sie diese an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht richten.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bafin.de.

 �



		  Seite

§ 1	 Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse	 7

§ 2	 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung/ 
Detonation, Implosion, Luft-, Schienen-, 
Straßen- und Wasserfahrzeuge	 7

§ 3	 Einbruchdiebstahl	 7

§ 4	 Leitungswasser	 8

§ 5	 Sturm; Hagel	 8

§ 6	 Versicherte und nicht versicherte Sachen, 
Versicherungsort	 9

§ 7	 Außenversicherung	 10

§ 8	 Versicherte Kosten	 10

§ 9	 Versicherungswert, Versicherungssumme	 10

§ 10	 Anpassung des Beitrages	 11

§ 11	 Wohnungswechsel	 12

§ 12	 Entschädigungsberechnung, 
Unterversicherung	 12

§ 13	 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, 
Wertschutzschränke	 13

§ 14	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung	 13

§ 15	 Sachverständigenverfahren	 13

§ 16	 Vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheit des Versicherungsnehmers 
vor und nach dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschrift	 14

§ 17	 Besondere gefahrerhöhende Umstände	 14

§ 18	 Wiederherbeigeschaffte Sachen	 14

		  Seite

§ 19	 Anzeigepflicht des Versicherungs- 
nehmers oder seines Vertreters	 14

§ 20	 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages	 15

§ 21	 Folgebeitrag	 16

§ 22	 Dauer und Ende des Vertrages	 16

§ 23	 Lastschriftverfahren	 16

§ 24	 Ratenzahlung	 16

§ 25	 Beitrag bei vorzeitiger Vertrags- 
beendigung	 16

§ 26	 Obliegenheiten des Versicherungs- 
nehmers	 17

§ 27	 Gefahrerhöhung	 17

§ 28	 Überversicherung	 18

§ 29	 Mehrere Versicherer	 18

§ 30	 Versicherung für fremde Rechnung	 19

§ 31	 Kosten für die Anwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens	 19

§ 32	 Übergang von Ersatzansprüchen	 19

§ 33	 Kündigung nach dem Versicherungsfall	 20

§ 34	 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen	 20

§ 35	 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderungen	 20

§ 36	 Vollmacht des Versicherungsvertreters	 20

§ 37	 Repräsentanten	 20

§ 38	 Verjährung	 20

§ 39	 Gerichtsstand	 21

§ 40	 Anzuwendendes Recht	 21

§ 41	 Anpassung der Bedingungen	 21

Teil A 2. Allgemeine Hausrat-Versicherungs- 
bedingungen (VHB 2008 der EUROPA) 
– Basisschutz –

� 



§ 1	 Versicherte Gefahren und Schäden (Ver-
sicherungsfall), generelle Ausschlüsse

1.	 Versicherungsfall
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch
a)	 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung/Detonation, Implosion, 

Anprall, Aufprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, eines Schie-
nen-, Straßen- oder Wasserfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung, 

b)	 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub 
oder den Versuch einer solchen Tat

c)	 Leitungswasser,
d)	 Sturm, Hagel
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkom-
men (Versicherungsfall).

2.	 Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
a)	 Ausschluss Krieg 
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b)	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
c)	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen.

§ 2	 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuf-
fung/Detonation, Implosion, Luft-, Schie-
nen-, Straßen- und Wasserfahrzeuge

1.	 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch
a)	 Brand,
b)	 Blitzschlag,
c)	 Explosion/Verpuffung/Detonation, Implosion
d)	 Anprall, Aufprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, eines Schie-

nen-, Straßen- oder Wasserfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2.	 Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag.

3.	 Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elek-
trischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sa-
chen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch 
Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren eines di-
rekten Blitzeinschlags an anderen Sachen als an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer 
Art gleich.
Zusätzlich sind Überspannungsschäden durch Blitz mitversichert, 
auch wenn dieser nicht unmittelbar auf versicherte Sachen überge-
gangen ist. Die Entschädigung hierfür ist jedoch auf 10 % der Versi-
cherungssumme begrenzt. Eine höhere Entschädigungsgrenze kann 
gegen Beitragszuschlag vereinbart werden.

Überspannungsschäden durch Stromschwankungen des öffentlichen 
Stromnetzes sind mitversichert. Die Entschädigung hierfür ist jedoch 
auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt. Eine höhere Entschädi-
gungsgrenze kann gegen Beitragszuschlag vereinbart werden.

4.1  Explosion/Verpuffung/Detonation
Explosion/Verpuffung/Detonation ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben von Gasen, Dämpfen, Stäuben oder Stoffen beruhende, 
plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4.2  Implosion
Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
druckes.

5.	 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind 
a)	 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erd

beben; 
b)	 Sengschäden; 
c)	 Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-

brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen;

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) und 5 c) gelten nicht, soweit diese 
Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3	 Einbruchdiebstahl
1.	 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch
a)	 Einbruchdiebstahl,
b)	 Vandalismus nach einem Einbruch,
c)	 Raub,
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zer-
stört oder beschädigt werden.

2.	 Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a)	 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 

eines Schlüssel, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von 
einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden 
ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; 
der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann 
bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden
gekommen sind;

b)	 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder 
falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, um 
es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind;

c)	 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen ent-
wendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder 
dort verborgen gehalten hatte;

d)	 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer 
Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4a aa) oder 
4a bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu 
erhalten;
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e)	 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub ge-
mäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes 
eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

f)	 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel ein-
dringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes 
– durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass we-
der der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht 
hatte.

3.	 Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine 
der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versiche-
rungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
beschädigt. Das Gleiche gilt bei einem Raub nach Nr. 4 innerhalb der 
Wohnung.

4.	 Raub
a)	 Raub liegt vor, wenn
	 aa)	 gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, 

um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicher-
te Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

	 bb)	 der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt 
oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versi-
cherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb 
desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung 
ausgesprochen wird – verübt werden soll;

	 cc)		 dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenom-
men werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor 
der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht 
verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohn-
macht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine 
Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

b)	 Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit sei-
ner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

c)	 Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder 
Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, 
es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche
rungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden.

5.	 Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden, die verursacht werden durch weitere 
Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erd-
fall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

§ 4	 Leitungswasser
1.	 Bruchschäden
Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten 
Hausrat gehören (siehe § 6), leistet der Versicherer Entschädigung 
für innerhalb von Gebäuden eintretende
a)	 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
	 aa)	 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit 

verbundenen Schläuchen,
	 bb)	 der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-

pumpen- oder Solarheizungsanlagen,  
	 cc)		 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.

	 sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern 
oder vergleichbaren Anlagen sind.

b)	 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installa
tionen:

	 aa)	 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 
(z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüs-
se, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,

	 bb)	 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließ-
lich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre in-
nerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installatio-
nen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht ver-
sichert.

2.	 Nässeschäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen.
Das Leitungswasser muss unmittelbar aus Rohren der Wasserver-
sorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, 
den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen 
oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen oder Solar-
heizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie 
aus Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein.
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich. 

3.	 Nicht versicherte Schäden
a)	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch
	 aa)	 Plansch- oder Reinigungswasser,
	 bb)	 Schwamm,
	 cc)		 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,

	 dd)	 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
	 ee)	 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswas-

ser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht 
hat, 

	 ff)		  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen 
wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäu-
de oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage.

b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
	 aa)	 an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen be-
findlichen Sachen,

	 bb)	 am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, 
dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

§ 5	 Sturm, Hagel
1.	 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
a)	 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden;

b)	 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c)	 als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sa-
chen

d)	 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 
Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, 
in denen sich versicherten Sachen befinden, baulich verbunden 
sind;
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e)	 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen be-
finden, baulich verbunden sind.

2.	 Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/
Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Wind-
stärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a)	 die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-

stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass

b)	 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich ver-
bundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3.	 Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4.	 Nicht versicherte Schäden
a)	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch 
	 aa)	 Sturmflut;
	 bb)	 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren 
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäude-
schaden darstellen;

	 cc)		 weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, 
Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkan
ausbruch).

b)	 Nicht versichert sind Schäden an
	 aa)	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 

und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen;
	 bb)	 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach 

Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, 
auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenan-
lagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer genutzt werden. Für Sturm- und Hagelschäden 
besteht weiterhin auch Versicherungsschutz auf Terrassen, 
Balkonen und Loggien. Die Entschädigung für den einzelnen 
Versicherungsfall ist jedoch auf 500 Euro begrenzt.

§ 6	 Versicherte und nicht versicherte 
Sachen, Versicherungsort

1.	 Beschreibung des Versicherungsumfangs
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein be-
zeichneten Wohnung (Versicherungsort) .
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorste-
henden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und 
in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zer-
stört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versichert.
Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Woh-
nung ist nur im Rahmen der Außenversicherung (siehe § 7) oder 
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versi-
chert.

2.	 Definitionen
a)	 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Ver-

sicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Ver-
brauch) dienen.

b)	 Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür 
gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen 
(siehe § 13).

c)	 Ferner gehören zum Hausrat
	 aa)	 alle in das Gebäude eingefügte Sachen (z. B. Einbaumöbel 

und Einbauküchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter 
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine 
anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen.

	 bb)	 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert 
und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern ledig-
lich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudever-
hältnisse angepasst worden sind,

	 cc)		 privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die aus-
schließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 1 dienen 
und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versi-
cherte Wohnung liegt,

	 dd)	 im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes 
Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern 
bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe 
Nr. 4 e)

	 ee)	 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts 
und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig 
sind.

	 ff)		  Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer 
Motoren sowie Surfgeräte,

	 gg)	 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen,
	 hh)	 Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließ-

lich dem Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person dienen; Handelswaren und Musterkollektionen sind 
hiervon ausgeschlossen,

	 ii)		  Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Woh-
nungen (siehe Nr. 3 a) und b) gehalten werden (z. B. Fische, 
Katzen, Vögel).

3.	 Versicherungsort
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Woh-
nung. Zur Wohnung gehören
a)	 diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selb-

ständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließ-
lich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flächen eines 
Gebäudes. Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich 
genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, es han-
delt sich um sogenannte häusliche Arbeitszimmer in der Woh-
nung. Der Inhalt dieses Arbeitszimmers innerhalb der Wohnung 
ist bis zu 20 % der Versicherungssumme, höchstens 20.000 Euro 
mitversichert.

b)	 Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende 
Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu pri-
vaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließ-
lich Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet.

c)	 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Haus-
rat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene 
Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller) des Grund-
stücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.

d)	 Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Woh-
nung zugerechnet, soweit sich diese innerhalb des Wohnortes 
der versicherten Wohnung befinden. Die Entschädigung für den 
einzelnen Versicherungsfall ist jedoch auf 1.000 Euro begrenzt. 
Eine höhere Entschädigungsgrenze kann gegen Beitragszahlung 
(Komfortschutz) vereinbart werden.
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4.	 Nicht versicherte Sachen
Nicht zum Hausrat gehören
a)	 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) ge-

nannt,
b)	 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser 

Gefahr trägt.
	 Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten 

oder in dessen Eigentum übergegangenen Sachen durch den 
Mieter ersetzt werden – auch höher- oder geringerwertigere –, 
sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. 
Das Gleiche gilt für vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.

c)	 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren 
Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeu-
gen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt,

d)	 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versiche-
rungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht 
unter Nr. 2 c) genannt,

e)	 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Ver-
sicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Ver
sicherungsnehmer überlassen, 

f)	 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmucksachen und Pelze, 
Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaf-
fen),

g)	 elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7	 Außenversicherung
1.	 Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder 
die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solan-
ge sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befin-
den. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorüber-
gehend.

2.	 Unselbständiger Hausstand während Wehr- und 
Zivildienst oder Ausbildung

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- 
oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies 
so lange als vorübergehend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Haus-
stand begründet wird.

3.	 Einbruchdiebstahl
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 3 Abs. 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

4.	 Raub
Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, in denen 
der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben 
angedroht wird, die  an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt 
auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit dem Ver-
sicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außenver-
sicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den 
Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

5.	 Sturm und Hagel
Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz 
nur innerhalb von Gebäuden.

6.	 Entschädigungsgrenzen
a)	 Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insge-

samt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, höchstens 20.000 
Euro, begrenzt.

b)	 Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungs-
grenzen (siehe § 13 Abs. 2 b).

§ 8	 Versicherte Kosten
1.	 Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
a)	 Aufräumungskosten 
	 für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen 

und den Abtransport von zerstörten und beschädigten versicher-
ten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
und Vernichten.

b)	 Bewegungs- und Schutzkosten
	 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 

oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen  andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen.

c)	 Hotelkosten
	 für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. 

Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Woh-
nung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch 
die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Ta-
gen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versiche-
rungssumme begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

d)	 Transport- und Lagerkosten
	 für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die 

Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in 
einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längs-
tens für die Dauer von 100 Tagen.

e)	 Schlossänderungskosten 
	 für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen 

der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch 
einen Versicherungsfall abhandengekommen sind.

f)	 Bewachungskosten
	 für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung un-

bewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Siche-
rungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen 
oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, 
längstens für die Dauer von 48 Stunden.

g)	 Reparaturkosten für Gebäudeschäden
	 die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder 

den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch 
Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung entstan-
den sind.

h)	 Reparaturkosten für Nässeschäden
	 an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten 

bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen.
i������������������������������������    )	 Kosten für provisorische Maßnahmen
	 Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter 

Sachen.
j)	 Reiserückkosten aus dem Urlaub
	 Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer mindestens einwö-

chigen Reise des Versicherungsnehmers, sofern der ersatzpflich-
tige Schaden mindestens 5.000 Euro beträgt. Die Entschädigung 
ist begrenzt auf 2.000 Euro. Besteht Versicherungsschutz aus 
einem anderen Versicherungsvertrag, wird die Entschädigung aus 
dieser Hausratversicherung nachrangig gezahlt.

k)	 Tierarztkosten
	 Kosten für den Tierarzt infolge eines ersatzpflichtigen Versiche-

rungsfalles. Als Tierarztkosten gelten neben tierärztlichen Hono-
raren auch pharmazeutische Ausgaben, chirurgische Eingriffe, 
radiologische und radiotherapeutische Behandlungen sowie Auf-
enthalte in Tierkliniken für Haustiere. Die Entschädigung ist für 
den einzelnen Versicherungsfall begrenzt auf 1.000 Euro.
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l)	 Kosten für umweltschonende Haushaltsgeräte (Öko-Geräte)
	 Mehrkosten, die aufzuwenden sind, wenn nach einem Versiche-

rungsfall zerstörte oder abhandengekommene technische Haus-
haltsgeräte durch Geräte gleicher Art und Güte wiederbeschafft 
werden, die gemäß Angaben des Herstellers und der Verkehrs-
anschauung mit einem Prädikat wie „umweltschonend, energie- 
oder wassereinsparend“ bezeichnet werden. Ersetzt werden auch 
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch die Preisdiffe-
renzen zwischen umweltschonenden und herkömmlichen Gerä-
ten und die Kosten für die Entsorgung der zerstörten Sachen.

m)	Kosten für den Umzug nach einem Schadenfall
	 Kosten, die durch den Umzug des Versicherungsnehmers in eine 

andere Wohnung entstehen, wenn die versicherte Wohnung durch 
einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde. Die Entschädigung 
ist für den einzelnen Versicherungsfall begrenzt auf 1.000 Euro.

n)	 Datenrettungskosten
	 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versiche-

rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die 
technische Wiederherstellung – und nicht der Wiederbeschaffung 
– von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private 
Nutzung bestimmte Daten (maschinenlesbare Informationen) und 
Programme.

	 Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine 
ersatzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf 
dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder 
nicht mehr verfügbar sind.

	 Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 
Wiederherstellung.

	 a)	 Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für
	 aa)	 Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungs-

nehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien)
	 bb)	 Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf 

einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält.
	 b)		  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten 

eines neutralen Lizenzerwerbs.

	 Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten bis zu einem 
Betrag von 1.000 Euro.	

§ 9	 Versicherungswert, Versicherungs
summe

1.	 Versicherungswert
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsbe-
rechnung.
a)	 Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).
b)	 Für Kunstgegenstände (siehe § 13 Nr. 1 a) dd) und Antiquitäten (siehe 

§ 13 Nr. 1 a) ee) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte.

c)	 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht 
mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Ver-
sicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

d)	 Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge 
begrenzt (siehe § 13 Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des Ver-
sicherungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt.

2.	 Versicherungssumme 
a)	 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-

chen.
b)	 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag 

von 10 Prozent.

3.	 Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag 
a)	 Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwicklung des 

Preisindexes – siehe b) – angepasst.
b)	 Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn 

eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz, 

um den sich der Preisindex für „Verbrauchs- und Gebrauchsgü-
ter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der 
Wohnung gelagerte Güter“ – aus dem Verbraucherpreisindex für 
Deutschland (VPI) – im vergangenen Kalenderjahr gegenüber 
dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist 
der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat Septem-
ber veröffentlichte Index.

	 Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach 
dem Komma berücksichtigt. 

	 Die neue Versicherungssumme wird auf volle 500 Euro aufgerun-
det und dem Versicherungsnehmer bekanntgegeben. 

c)	 Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme berechnet.
d)	 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die neue 

Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer der Anpas-
sung durch Erklärung in Schriftform widersprechen. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die An-
passung nicht wirksam.

§ 10		 Anpassung des Beitrages
1.	 Grundsatz
Der Beitrag, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz ver-
einbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Bei-
tragssatzes steigen.

2.	 Anpassung des Beitragssatzes
(1) Der Beitragssatz (Promille der Versicherungssumme) sowie die 
von der Versicherungssumme unabhängigen Beitragszuschläge für 
erweiterten Versicherungsschutz werden unter Berücksichtigung von 
Schadenaufwand, Kosten insbesondere Provisionen, Sach- und Per-
sonalkosten und Rückversicherungsprämien), Feuerschutzsteuer 
und Gewinnansatz kalkuliert.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, den Beitragssatz, auch soweit er 
individuelle Risikoverhältnisse oder erweiterten Versicherungsschutz 
betrifft, für bestehende Verträge während der Laufzeit neu zu kalku-
lieren.
(3) Bei der Neukalkulation werden die Hausratversicherungen der 
EUROPA Versicherung AG, die nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf erwarten lassen, zu-
sammengefasst. Dabei hat der Versicherer auch die voraussichtliche 
künftige Schaden- und Kostenentwicklung der EUROPA Versiche-
rung AG zu berücksichtigen, die anerkannten Grundsätze der Ver-
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik zu beachten und 
kann die statistischen Erkenntnisse des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. einbeziehen. Preissteigerungen, 
die bereits in die Anpassung der Versicherungssumme (siehe § 9 Nr. 
3) eingeflossen sind, dürfen bei diesen Berechnungen nicht noch ein-
mal berücksichtigt werden. Ebenso bleibt eine eventuelle Erhöhung 
des Gewinnansatzes außer Betracht.
(4) Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Beitragsände-
rungen gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres für bestehende Verträge.
(5) Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif für bestehende Ver-
träge dürfen nicht höher sind als die Beiträge für neu abzuschlie-
ßende Verträge, sofern diese Tarife die gleichen Tarifmerkmale und 
den gleichen Deckungsumfang aufweisen.
(6)  Individuell vereinbarte Zuschläge oder Nachlässe bleiben von 
der Neukalkulation unberührt.
(7) Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, 
werden dem Versicherungsnehmer spätestens drei Monate vor Be-
ginn des nächsten Versicherungsjahres mitgeteilt. Der Versiche-
rungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang der Mitteilung der Beitragserhöhung mit Wir-
kung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragser
höhung schriftlich kündigen oder die Umstellung des Vertrages auf 
den Tarif und die Bedingungen des Neugeschäfts verlangen. Bei-
tragssenkungen gelten automatisch ab Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres. 
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§ 11		 Wohnungswechsel
1.	 Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versi-
cherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Woh-
nungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. 
Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätes-
tens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden.

2.	 Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3.	 Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung 
über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4.	 Anzeige der neuen Wohnung
a)	 Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des 

Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in 
Quadratmetern bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung erfor-
derlichen Umstände anzuzeigen.

b)	 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen ver-
einbart, so ist dem Versicherer in Schriftform mitzuteilen, ob ent-
sprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind 
(siehe § 27).

c)	 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder 
der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht 
entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

5.	 Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungsrecht
a)	 Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gül-

tigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
b)	 Bei einer Erhöhung des Beitrages aufgrund veränderter Beitrags-

sätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären.

c)	 Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer  den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur 
Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

6.	 Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a)	 Zieht bei einer Trennung ein Ehegatte aus der Ehewohnung aus 

und bleibt der andere Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zu-
rück, so gelten als Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die neue 
Wohnung des Versicherungsnehmers  und die bisherige Ehewoh-
nung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Beitrags-
fälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der 
Wohnung des Versicherungsnehmers. Ziehen beide Ehegatten in 
neue Wohnungen, so gilt der Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf 
der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug 
der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit besteht Versicherungs-
schutz nur noch in der Wohnung des Versicherungsnehmers.

b)	 Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewoh-
nung aus, so sind Versicherungsort die bisherige Ehewohnung 
und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt 
bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis 
zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug 
des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der 
Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

	 Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 ent-
sprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitrags
fälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Woh-
nungen.

7.	 Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind.

§ 12		 Entschädigungsberechnung, 
Unterversicherung

1.	 Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
a)	 zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Versiche-

rungswert (siehe § 9 Abs. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles 
(siehe § 1 Abs. 1),

b)	 beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert (siehe § 9 Abs. 1) bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles (siehe § 1 Abs. 1).

	 Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache 
nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nut-
zung ohne Reparatur zumutbar (sogenannter Schönheitsscha-
den), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages 
auszugleichen, der dem Minderwert entspricht.

2.	 Restwerte
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3.	 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

4.	 Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter 
Kosten ist je Versicherungsfall (siehe § 1 Abs. 1) auf die vereinbarte 
Versicherungssumme (siehe § 9 Abs. 2) einschließlich Vorsorgebe-
trag (siehe § 9 Abs. 2) begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.
Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorge-
betrag für die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig 
ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten (siehe § 8) darüber hin-
aus bis zu 20 Prozent der Versicherungssumme ersetzt.

5.	 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe  
§ 1 Abs. 1) niedriger als der Versicherungswert (siehe § 9 Abs. 1) der 
versicherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterversiche-
rungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die 
Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel 
gekürzt:  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

6.	 Versicherte Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherte Kosten 
(siehe § 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter 
Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.
Für die Entschädigungsberechnung der versicherter Kosten sowie 
der Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadener-
mittlungskosten (siehe § 31) gilt Nr. 5 entsprechend.
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§ 13		 Entschädigungsgrenzen für 
Wertsachen, Wertschutzschränke

1.	 Definitionen
a)	 Versicherte Wertsachen (siehe § 6 Abs. 2b) sind
	 aa)	 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chip-

karte),
	 bb)	 Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpa-

piere,
	 cc)		 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 

und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin,
	 dd)	 Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstge-

genstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphi-
ken und Plastiken) sowie nicht in cc) genannte Sachen aus 
Silber

	 ee)	 Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit 
Ausnahme von Möbelstücken.

b)	 Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheitsbehält-
nisse, die

	 aa)	 durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 
gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und

	 bb)	 als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 
200 kg aufweisen, oder bei geringerem Gewicht nach den 
Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert oder in 
der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind (Ein-
mauerschrank).

2.	 Entschädigungsgrenzen
a)	 Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen 

Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 20 Pro-
zent der Versicherungssumme, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

b)	 Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutz-
schrankes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist die Entschädigung 
je Versicherungsfall begrenzt auf

	 aa)	 20 Prozent der Versicherungssumme für Bargeld und auf 
Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, 
deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt, höchs-
tens jedoch 1.000 Euro,

	 bb)	 20 Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Urkun-
den einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 
höchstens jedoch 2.500 Euro,

	 cc)		 20 Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Schmuck-
sachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medail-
len sowie alle Sachen aus Gold und Platin, höchstens jedoch 
20.000 Euro.

§ 14		 Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

1.	 Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2.	 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen.

b)	 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens je-
doch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c)	 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3.	 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.

4.	 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a)	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen;
b)	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 15		 Sachverständigenverfahren
1.	 Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird. Ein solches Verfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2.	 Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3.	 Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a)	 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-

nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzu-
weisen.

b)	 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm 
in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
mannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4.	 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a)	 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b)	 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)	 die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)	 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
e)	 den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sa-

chen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.
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5.	 Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6.	 Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte.

7.	 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16		 Vertraglich vereinbarte, besondere Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers  
vor und nach dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschrift

1.	 Sicherheitsvorschrift
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versiche-
rungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu beheizen und 
dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten.

2.	 Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit, ist der Versicherer unter den in § 26 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.

§ 17		 Besonders gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn
a)	 sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
b)	 sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 11) ein Um-

stand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
c)	 die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage 

oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichti-
gt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht eine 
dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält,

d)	 vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht 
gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei einem Woh-
nungswechsel (siehe § 11).

§ 18		 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1.	 Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, hat der 
Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2.	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese 
Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschä-
digung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versiche-
rer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Entschädigung zurückzugeben.

3.	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekom-

menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung 
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforde-
rung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über

b)	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzah-
len. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, 
so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit 
dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

4.	 Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Ver-
sicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe 
der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5.	 Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
beschaffen.

6.	 Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sa-
chen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, 
das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit 
Bezug auf diesen Sachen zustehen.

7.	 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist.

§ 19		 Anzeigepflicht des Versicherungs­
nehmers oder seines Vertreters

1.	 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
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2.	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a)	 Vertragsänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-

lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedin-
gungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b)	 Rücktritt und Leistungsfreiheit
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

	 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c)	 Kündigung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 

1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es 
sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

d)	 Ausschluss von Rechten des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-

tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e)	 Anfechtung
	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt.

3.	 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen.

4.	 Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Ver
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5.	 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-
tritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20		 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages

1.	 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 
3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.	 Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einma-
lige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag.

3.	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.	 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
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§ 21		 Folgebeitrag
1.	 Fälligkeit 
a)	 Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jewei-

ligen Versicherungsperiode fällig.
b)	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-

sicherungsschein oder in der Beitragesrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist.

2.	 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.	 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a)	 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-

tiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
– Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist-
gerechten Zahlung hinweist.

b)	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

c)	 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 

4.	 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfrei-
heit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 22		 Dauer und Ende des Vertrages
1.	 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2.	 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver
sicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

3.	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten von einer der Vertragsparteien 
in Schriftform gekündigt werden.
Die Kündigung muss der Vertragspartei spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4.	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

5.	 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos in Schriftform Kenntnis erlangt. 
a)	 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und 

dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates
	 aa)	 nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre 

Pflegeeinrichtung 
	 bb)	 nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
	 Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interes-

ses.
b)	 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungs-

nehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers 
in Schriftform über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauf-
lösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Ver
sicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe 
die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Ver
sicherungsnehmer.

§ 23		 Lastschriftverfahren
1.	 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2.	 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift
vereinbarung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

§ 24		 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät.

§ 25		 Beiträge bei vorzeitiger Vertrags
beendigung

1.	 Allgemeiner Grundsatz
a)	 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für die-
se Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestan-
den hat.

b)	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a)	 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragser-
klärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Ver-
sicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Beiträge zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der 

16 



Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag 
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leis-
tungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen 
hat.

b)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, 
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemes-
sene Geschäftsgebühr zu.

c)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Ver-
sicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung zu.

d)	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

§ 26		 Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers

1.	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a)	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-

nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
	 aa)	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
	 bb)	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten;

b)	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-
genüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

	 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2.	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

a)	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

	 aa)	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

	 bb)	 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen;

	 cc)		 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-
derung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten;

	 dd)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-
derung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehre-
re an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

	 ee)	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

	 ff)		  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhandengekommenen Sachen einzureichen;

	 gg)	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu do-
kumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewah-
ren;

	 hh)	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft 
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un-
tersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

	 ii)		  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

	 jj)		  für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder 
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Auf-
gebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte 
zu wahren, insbesondere abhandengekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen.

b)	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Num-
mer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsäch-
lichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3.	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) 	Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.

c)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 27		 Gefahrerhöhung
1.	 Begriff der Gefahrerhöhung
a)	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

b)	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 17).
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c)	 Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitver-
sichert gelten soll.

2.	 Pflichten des Versicherungsnehmers
a)	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit-
ten gestatten.

b)	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.

c)	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

3.	 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

a)	 Kündigungsrecht des Versicherers
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 

a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

	 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

	 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.

b)	 Vertragsänderung
	 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen.

	 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist in Schriftform kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.

5.	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a)	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)	 Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c)	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
	 aa)	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-

fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

	 bb)	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war oder

	 cc)		 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 28		 Überversicherung
(1)	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt 
geschlossen worden wäre.
(2)	 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 29		 Mehrere Versicherer
1.	 Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich in Schriftform mitzuteilen. In der Mitteilung sind der an-
dere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2.	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1). 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in 
§ 26 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

3.	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-

fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zu
sammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen 
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung 
vor.

b)	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Ver-
trag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Verein-
barung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch 
in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.
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c)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

	 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

4.	 Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Ent-
stehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er in 
Schriftform verlangen, dass der später geschlossene Vertrag auf-
gehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 
der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

	 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht.

b)	 Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 
der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert ge-
sunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge ver-
langen.

§ 30		 Versicherung für fremde Rechnung
1.	 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2.	 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

3.	 Kenntnis und Verhalten
a)	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-

mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert 
hat.

§ 31		 Kosten für die Anwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1.	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens

a)	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b)	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in sei-
nen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versiche-
rer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

c)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kür-
zen.

d)	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e)	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

2.	 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a)	 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

	 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 32		 Übergang von Ersatzansprüchen
1.	 Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2.	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

 19



§ 33		 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.	 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.

2.	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs
periode, wirksam wird.

3.	 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 34		 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

1.	 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

a)	 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

	 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen.

b)	 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

	 Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis 3.000 EUR auf die 
Einrede der groben Fahrlässigkeit.

     Der Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit gilt nicht
	 bei Schäden über 3.000 EUR;	
     	bei Obliegenheiten und Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften 

gem. § 16 VHB 2008 der EUROPA durch den Versicherungs
nehmer oder seiner Repräsentanten;

2.	 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.

§ 35		 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderungen

1.	 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Schriftform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Ver
sicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.

2.	 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versiche-
rer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versiche-
rer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3.	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 36		 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend
a)	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b)	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung,
c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses.

2.	 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.

3.	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 37		 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 38		 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
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§ 39		 Gerichtsstand
1.	 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gelten die Gerichtsstände der Zivilprozessordnung 
(ZPO).
Neben diesen Gerichtsständen ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig:
a)	 in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer (natürliche Person) 

zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz bzw. in Ermangelung 
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b)	 in dessen Bezirk sich der Geschäftssitz des Versicherers oder die 
betreuende Niederlassung befindet. 

2.	 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht
a)	 ausschließlich örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer (natürliche Person) zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz bzw. in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b)	 auch örtlich zuständig, in dessen Bezirk sich der Sitz oder die 
Niederlassung des Versicherungsnehmers befindet (juristische 
Person). Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist.

3.	 Wohn-/Geschäftsverlegung ins Ausland
Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Wohn-, Ge-
schäftssitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutsch-
lands verlegt hat oder sein Wohn-, Geschäftssitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt als 
abweichend der Regelung nach Nr. 2 das Gericht als vereinbart, das 
für den Geschäftssitz des Versicherers zuständig ist. 

§ 40		 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 41		 Anpassung der Bedingungen
(1) Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Ver-
sicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (An-
passung), wenn
–	 sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechts

vorschriften unmittelbar auf sie auswirken,
–	 sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
–	 ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
–	 sie durch das Versicherungsaufsichts- oder das Kartellamt durch 

bestandskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht 
vereinbar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschrei-
ben dieser Behörden verstoßen.

(2) Die Anpassung kommt nur in Betracht für folgende Bestimmun-
gen der Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB 2008 
der EUROPA):
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), gene
relle Ausschlüsse; § 2 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung/
Detonation, Implosion, Luft-, Schienen-, Straßen- und Wasser
fahrzeuge; § 3 Einbruchdiebstahl; § 4 Leitungswasser; § 5 
Sturm, Hagel; § 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Ver-
sicherungsort; § 7 Außenversicherung; § 8 Versicherte Kosten;  
§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme; § 10 Anpassung des 
Beitrages; § 11 Wohnungswechsel; § 12 Entschädigungsberech-
nung, Unterversicherung.
(3) Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Än-
derungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhält-
nis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem 
Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstan-
dung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur 
dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen 
enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Be-
dingungen treten.
(4) Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde ge-
legte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamt
betrachtung der Anpassung nicht zu Ihrem Nachteil geändert werden 
(Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grund-
sätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen.
(5) Unsere Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten 
Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen, 
wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen 
Bedingungen anderer Versicherer richten.
(6) Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von 
einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die 
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestel-
lung eines Treuhänders gelten entsprechend.
(7) Die angepassten Bedingungen werden wir Ihnen in Schriftform 
bekanntgeben und erläutern. Sie können den Vertrag bis und zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung in Schriftform kündigen.
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Zusätzlich zu den Leistungen des Basis-
schutzes aus den VHB 2008 der EUROPA um-
fasst der Komfortschutz die nachfolgenden 
Leistungsverbesserungen:
Überspannungsschäden durch Blitz oder durch Strom
schwankungen unter Einschluss von Folgeschäden
Abweichend von § 2 Nr. 3 der VHB 2008 der EUROPA ist die Entschä
digungsgrenze auf 50 % der Versicherungssumme begrenzt.

Wertsachen
Abweichend von § 13 Nr. 2a) der VHB 2008 der EUROPA ist die Ent-
schädigung für Wertsachen je Versicherungsfall auf insgesamt 30 % 
der Versicherungssumme begrenzt.

Außenversicherung
Abweichend von § 7 Nr. 1 der VHB 2008 der EUROPA gelten Zeiträu-
me von 12 Monaten noch als vorübergehend.

Hotelkosten
Abweichend von § 8 Nr. 1 c) der VHB 2008 der EUROPA sind Hotel-
kosten längstens für die Dauer von 360 Tagen versichert.

Transport- und Lagerkosten
Abweichend von § 8 Nr. 1 d) der VHB 2008 der EUROPA sind Trans-
port- und Lagerkosten längstens für die Dauer von 360 Tagen versi-
chert.

Garagen außerhalb des Versicherungsortes
Abweichend von § 6 Nr. 3 d) der VHB 2008 der EUROPA besteht 
Versicherungsschutz auch in Garagen, die innerhalb des Wohnortes 
der versicherten Wohnung liegen bis zu einem Betrag von 2.000,– 
Euro.

Einbruchdiebstahl aus dem Kfz
Entschädigung wird geleistet für versicherte Sachen, die dem 
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person gehören oder ihrem persönlichen Gebrauch dienen, 
wenn sie sich vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden und 
innerhalb Deutschlands durch Aufbrechen verschlossener Personen-
kraftfahrzeuge (auch Wohnmobile), nicht aber Kraftfahrzeuganhän-
ger, entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt 
werden. Dem Aufbrechen steht die Verwendung falscher Schlüssel 
oder anderer zum ordnungsgemäßen Öffnen nicht bestimmter Werk-
zeuge gleich.
Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß § 13 Nr. 
1 a) der VHB 2008 der EUROPA, sowie Mobiltelefone (Handys und 
deren Zubehör). Die Entschädigung für den einzelnen Versicherungs-
fall ist auf 500,– Euro begrenzt.

Diebstahl von Wäsche und Gartenmöbel; Waschmaschinen 
und Wäschetrocknern aus Gemeinschaftsräumen
Der Versicherer leistet auch im Falle der Entwendung durch ein-
fachen Diebstahl Entschädigung für

a)	 Wäsche und Kleidung – ausgenommen Pelze, Leder- und Alcanta
rawaren – die sich zum Waschen, Trocknen, Bleichen oder Lüften 
außerhalb der Versicherungsräume auf dem Versicherungsgrund-
stück befinden;

b)	 Gartenmöbel und Gartengeräte außerhalb der Versicherungsräu-
me auf dem eingefriedeten Versicherungsgrundstück;

c)	 Waschmaschinen und Wäschetrocknern aus Räumen, die der 
Versicherungsnehmer gemeinsam mit anderen Hausbewohnern 
nutzt.

Die Entschädigung für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 500,– 
Euro begrenzt.

Diebstahl aus dem Krankenhaus / der Kurklinik bei 
stationärem Aufenthalt
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden durch einfachen 
Diebstahl von Hausrat aus dem Krankenzimmer bei stationärem Auf-
enthalt. Die Entschädigung für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 
500,– Euro begrenzt; für Wertsachen gemäß § 13 Nr. 1a) der VHB 
2008 der EUROPA ist die Entschädigung auf insgesamt 250,– Euro 
je Versicherungsfall begrenzt. Der Diebstahl aus Krankenzimmern ist 
unverzüglich der Krankenhausverwaltung anzuzeigen.

Wertsachen im Bankschließfach
Versicherungsschutz besteht auch in Tresorräumen von Geldinsti-
tuten, soweit dort Kundenschließfächer vom Versicherungsnehmer 
oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu 
privaten Zwecken genutzt werden. Besteht Versicherungsschutz aus 
dem Mietvertrag für das Schließ-/Tresorfach des Kreditinstitutes, so 
wird die Entschädigung aus dieser Hausrat-Versicherung anteilig ge-
kürzt.
Die Entschädigung für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 2.000,– 
Euro begrenzt.

Schäden an Lebensmitteln durch Niederbrechen der 
Kühl- oder Gefrieranlage
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden am Gefriergut durch Ver-
derb als Folge eines Stillstandes der Gefriertruhe, bedingt durch 
einen öffentlichen Stromausfall, der mindestens 24 aufeinanderfol-
gende Stunden dauert. Die Entschädigung für den einzelnen Versi-
cherungsfall ist auf 2.000,– Euro begrenzt.

Tierarztkosten
In Ergänzung zu § 8 Nr. 1 k) der VHB 2008 der EUROPA ersetzt der 
Versicherer für diese Schäden eine maximale Entschädigung von bis 
zu 2.000 Euro.

Kosten für den Umzug nach einem Schadenfall
In Ergänzung zu § 8 Nr. 1 m) der VHB 2008 der EUROPA ersetzt 
der Versicherer für die entstandenen Umzugskosten eine maximale 
Entschädigung von bis zu 2.000 Euro.

Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl
Missbraucht der Täter den Telefonanschluss des Versicherungsneh-
mers, nachdem er auf eine der in § 3 Nr. 2 bezeichneten Art in die 
Wohnung eingedrungen ist, so werden die dadurch verursachten Ge-
bühren erstattet. Nicht versichert sind Gebühren, die durch die miss-

Teil A 3. Besondere Vereinbarungen 
– Komfortschutz –

	 (Nur gültig, sofern beantragt und im 
Versicherungsschein genannt)
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bräuchliche Benutzung von Mobiltelefonen (Handys) entstehen. Die 
Entschädigung für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 500 Euro 
begrenzt.

Diebstahl von Kinderwagen und Rollstuhl
Der Versicherer leistet auch im Falle der Entwendung durch ein-
fachen Diebstahl Entschädigung für Rollstühle, Kinderwagen und de-
ren Ausstattung außerhalb des Versicherungsortes. Die Entschädi-
gung für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 2.000 Euro begrenzt.
Vorsorgeversicherung für Kinder
Gründen in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
lebende Kinder erstmalig einen eigenen Haushalt innerhalb Deutsch-
lands, besteht auch für den neuen Haushalt Versicherungsschutz 
(Vorsorgeversicherung). Die Vorsorgeversicherung erlischt drei Mo-
nate nach Umzugsbeginn. Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann der 
Versicherungsschutz nur über eine eigene Hausratversicherung ge-
boten werden.
Versicherungsschutz im Rahmen der Vorsorgeversicherung besteht 
nach dem Komfortschutz dieser Hausratversicherung. Fremdes Ei-
gentum im Rahmen der Vorsorgeversicherung ist allerdings nur dann 
versichert, wenn es dem Gebrauch des Kindes dient.
Entschädigung wird nur dann geleistet, soweit eine Entschädigung 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden 
kann. Die Entschädigung für den einzelnen Versicherungsfall ist be-
grenzt auf 20 % der Hausratversicherungssumme, maximal jedoch 
20.000 Euro. Im Rahmen der Vorsorgeversicherung wird kein Abzug 
wegen Unterversicherung vorgenommen.

Fahrraddiebstahl-Schäden
Versicherungsschutz besteht für Fahrraddiebstahl-Schäden gemäß 
der Klausel C 110 B (bitte beachten Sie Seite 26). Die Entschädigung 
für den einzelnen Versicherungsfall ist auf 500 Euro begrenzt.
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§ 1	 Vertragsgrundlage
Es gelten die vereinbarten ��������������������������������������� Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedin-
gungen (VHB 2008 der EUROPA) als Hauptvertrag, soweit sich aus 
den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2	 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a)	 Überschwemmung, Rückstau 
b)	 Erdbeben 
c)	 Erdsenkung, Erdrutsch 
d)	 Schneedruck, Lawinen 
e)	 Vulkanausbruch 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

§ 3	 Überschwemmung, Rückstau
a)	 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des 

Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflä-
chenwasser durch

	 aa)	 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 
Gewässern,

	 bb)	 Witterungsniederschläge,
	 cc)		 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 

aa) oder bb).

b)	 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberir-
dischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Wit-
terungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeige-
nen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in 
das Gebäude eindringt.

§ 4	 Erdbeben
a)	 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, 

die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst 
wird.

b)	 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass 

	 aa)	 die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Um-
gebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im 
einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 
anderen Sachen angerichtet hat, oder 

	 bb)	 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der ver-
sicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein 
kann.

§ 5	 Erdsenkung
ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über naturbedingten 
Hohlräumen.
Nicht versichert sind Schäden durch:
a)	 ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder 

fehlerhafte Gründungsvarianten (zum Beispiel Flächengründung 
statt Pfahlgründung bei plastischen Bodenarten),

b)	 Absenkung des Grundwasserspiegels,
c)	 Austrocknungs- und Schrumpfprozesse im Untergrund.

§ 6	 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Erd- 
oder Gesteinsmassen.

§ 7	 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eis-
massen.

§ 8	 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas-
sen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

§ 9	 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10		 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a)	 Schäden an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befinden, 

die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck 
nicht benutzbar sind.

b)	 – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
	 aa)	 Sturmflut;
	 bb)	 Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen 

(siehe Nr. 3)

c)	 Wertsachen und elektronische Geräte in Räumen unter Erdglei-
che sind nicht gegen Schäden durch Überschwemmung versi-
chert. Dieser Ausschluss findet keine Anwendung bei Waschma-
schinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefrierschränken.

Teil A 4. Besondere Bedingungen für die 
Versicherung weiterer Elementar- 
schäden in der Hausratversicherung 
(BEH 2008 der EUROPA)

	 (Nur gültig, sofern beantragt und im Versiche-
rungsschein genannt)
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§ 11		 Besondere Obliegenheiten
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat 
der Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, 
wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist – wasserführende An-
lagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen 
stets funktionsbereit zu halten.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe des § 26 VHB 2008 der EUROPA zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Der Versicherer ist zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

§ 12		 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-
trag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt. Der Selbstbehalt beträgt 10 % des Schadens, mindestens 500 
Euro, höchstens 5.000 Euro.

§ 13		 Kündigung
a)	 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 

einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elemen-
tarschäden in Schriftform kündigen. Kündigt der Versicherungs-
nehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b)	 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag (siehe Nr. 1) innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14		 Beendigung des Hausratversicherungs-
vertrages

Mit der Beendigung des Hausratversicherungsvertrages (siehe Nr. 1) 
erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.

§ 15		 Höchstentschädigungsgrenzen
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist die Entschädigung je 
Versicherungsfall begrenzt  auf maximal 250.000 Euro.
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C 110 B	Fahrrad-Diebstahl
(1) Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz bis zu dem 
vereinbarten Betrag auch auf Schäden durch Diebstahl, wenn nach-
weislich
a)	 das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise 

durch ein Schloss gesichert war oder
b)	 sich zur Zeit des Diebstahls in Gebrauch oder
c)	 in einem gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum befand.
(2)	 Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig sei-
nem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn sie zusammen mit dem Fahrrad gemäß a) und b) weggenom-
men worden sind.
(3) Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, 
die Marke, die Rahmennummer und den Kaufbeleg der versicherten 
Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er 
Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig 
nachweisen kann.
(4) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zu
ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versicherer einen 
Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von 
drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wur-
de.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 VHB 2008 der EURO-
PA beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
(5) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser erweiterte 
Versicherungsschutz für Fahrräder mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres entfällt.
Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Ver
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres in Schriftform kündigen.

C 212	 In das Gebäude eingefügte Sachen
(1) Die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Sachen, 
z. B. Einbaumöbel/-küchen, Bodenbeläge, Innenanstriche und Ta-
peten, sind auch versichert, soweit sie Gebäudebestandteile sein 
könnten.
(2) Soweit gemäß Nr. 1 sanitäre Anlagen und leitungswasserführen-
de Installationen versichert sind, erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Frostschäden an diesen Sachen sowie auf Frost- und sonstige 
Bruchschäden an deren Zuleitungsrohren.

C 213	 Hausrat außerhalb der ständigen 
Wohnung

Abweichend von § 6 VHB 2008 der EUROPA sind nicht mitver
sichert:
(1) In Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberg
häusern sowie in sonstigen nicht ständig bewohnten Gebäuden:
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließ-
lich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Münzen 
und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, 
handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B. Ge-
mälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken), Schusswaf-
fen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 
100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken;
(2) in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden:
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließ-
lich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Münzen und 
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, handge-
knüpfte Teppiche, Gobelins und Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, 
Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken)

C 214	 Eingelagerte Hausratgegenstände
Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versichert:
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließ-
lich Sparbücher und und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, 
Edelsteine, Perlen Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Münzen 
und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, 
handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B. Ge-
mälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken), Schusswaf-
fen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 
100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken.

Hinweis:
Eingelagerte Hausratgegenstände sind nur dann nach den VHB 
2008 der EUROPA versicherbar, wenn nur Teile des Hausrats und 
diese nur zeitweise eingelagert sind.

C 311	 Hotelkosten bei nicht ständig 
bewohnter Wohnung

Abweichend von § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 der EUROPA sind Kosten für 
Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht versichert.

C 610	 Sicherheitsvorschriften
(1) Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind 
alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu betätigen 
und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten. Dies gilt 
nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird (z. B. 
Gang zum Briefkasten oder Mülleimer).
(2) Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und verein-
barten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigen Zustand zu 
erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu be-
seitigen.

Teil A 5. Klauseln für die Hausratversicherung.
	 Wichtig: Es gelten nur die Klauseln, die beantragt 

und im Versicherungsschein genannt sind.
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(3) Nr. 1 findet keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser Ob
liegenheit dem Versicherungsnehmer oder seinem Repräsentanten 
bei objektiver Würdigung aller Umstände billigerweise nicht zugemu-
tet werden kann.
(4) Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine 
dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in 
§ 26 VHB 2008 der EUROPA beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

C 711	 Sachen mit gesondert vereinbarter 
Versicherungssumme

(1) Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme sind als 
besondere Gruppen (Positionen) versichert. Sie gelten abweichend 
von § 6 Nr. 2 VHB 2008 der EUROPA nicht als Teil des Hausrats.
(2) § 12 Nr. 4 der VHB 2008 der EUROPA sind auf die Versiche-
rungssummen gemäß Nr. 1 anzuwenden. Ein vereinbarter Unterver
sicherungsverzicht gilt für diese Gruppen (Positionen) nicht, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde.
(3) Die Versicherungssummen gemäß Nr. 1 verändern sich ent
sprechend § 9 VHB 2008 der EUROPA; jedoch ist § 9 Nr. 2  b) 
VHB 2008 der EUROPA nicht anzuwenden.
Liegt die Versicherungssumme danach über der ursprünglich ver
einbarten Versicherungssumme, so wird der Mehrbetrag für die Be
rechnung der Entschädigung verdoppelt.
(4) Der Beitragssatz verändert sich gemäß § 10 VHB 2008 der 
EUROPA.
(5) Außenversicherungsschutz gemäß § 7 VHB 2008 der EUROPA 
besteht nicht.

C 712	 Kein Abzug wegen Unterversiche-
rung

(1) Der Versicherer nimmt abweichend von § 12 Nr. 5 VHB 2008 
der EUROPA keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.
(2) Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausrat-Versicherungs
vertrag desselben Versicherungsnehmers für denselben Versiche-
rungsort ohne Vereinbarung gemäß Nr. 1 besteht.
(3) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass diese Bestim
mungen mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfallen.
Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres in Schriftform kündigen.

C 810	 Führung
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenser
klärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen.

C 811	 Prozessführung
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:
(1) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur 
gegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
(2) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von 
diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge-
schlossenen Vergleich auch für sich verbindlich an.
(3) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder 
Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berech-
tigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versi-
cherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls 
auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

C 812	 Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.
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Grundlage der Hausratversicherung sind die „Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen 
(VHB 2008 der EUROPA)“.

Versicherte Sachen
In das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsneh-
mer als Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und 
für die er die Gefahr trägt, z. B. Einbaumöbel, Bodenbeläge, Innen-
anstriche und Tapeten sowie insbesondere sanitäre Anlagen und 
leitungswasserführende Installationen mit deren Zuleitungsrohren 
sind auch versichert, soweit sie Gebäudebestandteile sein könnten. 
Für Wohnungseigentümer enthält der Antrag eine besondere Frage. 
Hauseigentümer können nur über eine Wohngebäudeversicherung 
entsprechenden Versicherungsschutz erlangen!

Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme
Sachen (wie z. B. Bücher- oder Schallplattensammlungen usw.) sind 
als besondere Gruppen (Positionen) versichert. Sie gelten abwei-
chend von § 6 Nr. 2 der VHB 2008 nicht als Teil des Hausrats.
Die Versicherungssummen dieser Positionen verändern sich ent-
sprechend § 9 der VHB 2008; jedoch ist § 9 Nr. 2  b) (Vorsorgesum-
me) nicht anzuwenden. Statt dessen wird der Mehrbetrag zwischen 
angepasster und ursprünglich vereinbarter Versicherungssumme für 
die Berechnung der Entschädigung verdoppelt.
Unterversicherung ist möglich. Ein vereinbarter Unterversicherungs-
verzicht gilt für diese Position nicht.
Der Beitragssatz verändert sich gemäß § 10 der VHB 2008.
Außenversicherungsschutz gemäß § 7 der VHB 2008 besteht nicht.
Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt  
werden, gehören nicht zur Wohnung des Versicherungsnehmers 
(§ 6 Nr. 3 der VHB 2008).
Der Inhalt eines als Büro-/Arbeitszimmer genutzten Raumes inner-
halb der Wohnung ist bis zu 20 % der Versicherungssumme, höchs-
tens 20.000,– Euro, versichert.

Umzug/Wohnungswechsel
Ein Wohnungswechsel ist spätestens bei Umzugsbeginn unter Anga-
be der neuen Wohnfläche in Quadratmetern schriftlich anzuzeigen.
Während eines Wohnungswechsels besteht innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Zwei 
Monate nach Umzugsbeginn gilt der Versicherungsschutz dann nur 
noch für die neue Wohnung.
Liegt nach einem Umzug die neue Wohnung an einem Ort, für den 
der Tarif des Versicherers einen anderen Beitragssatz vorsieht, so än-
dert sich ab Umzugsbeginn der Beitrag entsprechend diesem Tarif.
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag in Schriftform kündigen, 
wenn sich der Beitrag danach erhöht. Die Kündigung hat schriftlich 
spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über den erhöh-
ten Beitrag zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam.

Anpassungsmöglichkeiten der Versicherungs
summe und Beitrag
(1) Ihre Versicherungssumme wird jährlich nach einem Index des 
Statistischen Bundesamtes der allgemeinen Preissteigerung auto
matisch angepasst (dem können Sie innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung schriftlich widersprechen). Sie sollten jedoch 
von Zeit zu Zeit prüfen, ob infolge von Neuanschaffungen oder be-

sonderen Wertsteigerungen (etwa bei Wertsachen) die Versiche-
rungssumme und die Entschädigungsgrenzen noch ausreichend 
sind.
(2) Bei einem schlechten Schadenverlauf kann der Versicherer den 
Beitragssatz auch für bestehende Verträge erhöhen.
In diesem Fall hat der Versicherungsnehmer das Recht, seinen Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Bei-
tragssatzerhöhung mit sofortiger Wirkung in Schriftform zu kündigen, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitrags-
erhöhung. Vergleichen Sie hierzu § 10 der VHB 2008 der EUROPA.

Entschädigungsgrenzen für Wertsachen 
einschließlich Bargeld
Die Entschädigung für Wertsachen ist generell je Versicherungsfall 
auf insgesamt 20 Prozent der Versicherungssumme begrenzt (Basis-
schutz), sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
Für folgende Wertsachen ist die Entschädigung je Versicherungsfall 
ferner begrenzt, wenn sich diese nicht in verschlossenen Behältnis-
sen mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen befinden:
ý	 Auf 1.000,– Euro für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträ-

ge;
ý	 insgesamt 2.500,– Euro für Urkunden einschließlich Sparbücher 

und sonstiger Wertpapiere;
ý	 insgesamt 20.000,– Euro für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 

Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 
und Platin.

Wertsachen sind darüber hinaus:
ý	 Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände 

(z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken) 
sowie oben noch nicht genannte Sachen aus Silber;

ý	 sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), je-
doch mit Ausnahme von Möbelstücken.

Für Juwelen, Schmuck-, Pelzsachen und Kunstgegenstände, die an-
derweitig durch eine Spezialversicherung versichert sind, besteht 
durch diese Hausrat-Versicherung kein Versicherungsschutz.

Fahrraddiebstahl-Schäden
Diese Schäden können bis zu dem vereinbarten Betrag versichert 
werden. Hiernach besteht Versicherungsschutz, wenn nachweislich 
das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise durch 
ein Schloss gesichert war, oder das Fahrrad sich zur Zeit des Dieb-
stahls in Gebrauch oder in einem gemeinschaftlichen Fahrradabstell-
raum befand.
Bewahren Sie sich Unterlagen über den Hersteller, die Marke, die 
Rahmennummer und den Kaufbeleg versicherter Fahrräder auf.
Fahrräder sollten beim Abstellen stets durch ein Schloss gegen Weg
nahme gesichert werden.

Überspannungsschäden durch Blitz oder 
durch Stromschwankungen
Überspannungsschäden sind zu 10 Prozent der Hausrat-Versiche-
rungssumme zuschlagsfrei mitversichert (Basisschutz). Eine höhere 
Entschädigungsgrenze kann gegen Beitragszuschlag vereinbart wer-
den.

Teil A 6. Hinweise und Erläuterungen zur 
Hausratversicherung; Verhaltensregeln 
im Schadenfall
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Wichtige Hinweise

Darüber hinaus sind in den Versicherungsbedingungen einige Auflagen enthalten, die ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht 
gehören und leicht zu erfüllen sind: So müssen beispielsweise alle Wasserleitungs- und Heizungsanlagen (Leitungswasser-
versicherung) in ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden. Wenn Sie verreisen, insbesondere im Winter, müssen Sie 
wasserführende Anlagen sperren und entleeren. Vergleichen Sie hierzu bitte die §§ 16 und 17 der VHB 2008 der EUROPA 
(siehe Seite 14 dieses Heftes).

Wenn ein Schaden eintritt . . .
Verhalten im Schadenfall ...
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Ihr Versicherungsschutz nicht verloren 
geht:

1.	 Zeigen Sie uns bitte unverzüglich an, wenn ein Schaden eingetreten ist. Brand-, Explosions- 
und Graffitischäden sind auch der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen.

2.	 Sorgen Sie bitte für größtmögliche Schadenabwendung und Schadenminderung.

3.	 Beachten Sie bitte insbesondere die Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles nach § 26 Abs. 2 der VHB 2008 der EUROPA (siehe Seite 17 dieses Heftes).

Ihre Schadenmeldung richten Sie bitte an:
Telefon: (02 21) 57 37-398 · Telefax: (02 21) 57 37-650

E-mail: Sach-Schaden@Europa.de

In dringenden Fällen . . .
. . . hat die EUROPA für Sie einen 24-Stunden-Notrufservice eingerichtet, der Ihnen bei der 

Suche eines Handwerkers zur Seite steht.

24-Stunden-Notruf für Handwerker-Service:
Der Schaden kennt keinen Feierabend und kein Wochenende.

Vor allem nachts, am Wochenende und an Feiertagen ist Ihre Not am größten, 
wenn Sie ein Schadenfall trifft.

Mit dem Handwerker-Service organisieren wir Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit 
einen Handwerker zur schnellen Hilfe bei einem Schaden.

Telefon: 0221 8277-366

Gültig für alle Feuerversicherungen
Regressverzicht der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen:
Unser Unternehmen ist dem Regressverzichtsabkommen der Feuerversicherer beigetreten. Nach diesem Abkommen (vorbe
haltlich einer späteren Aufhebung oder Kündigung) können Sie von den übrigen Abkommensunternehmen nur eingeschränkt 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden, wenn ein von Ihnen verschuldeter Brandschaden, für den die EUROPA 
Versicherung aufgrund einer Hausrat-Versicherung Ersatz zu leisten hat, auch Schäden in der Nachbarschaft angerichtet hat.
Der Regressverzicht erfasst derzeit nicht Regressforderungen unter 150.000,– Euro. Nach oben ist der Regress auf 600.000,– 
Euro begrenzt.
Diese Regelung ersetzt nicht eine Haftpflicht-Versicherung, sondern ist nur deren Ergänzung.
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	 Die Grundkombination aus Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, 
Raub, Sturm, Hagel	 versichert	 versichert

	 Vandalismusschäden nach einem Einbruchdiebstahl/Raub	 versichert	 versichert

	 24-Stunden-Notruf-/Handwerkerservice	 versichert	 versichert

	 Schäden durch Wasser aus Aquarien/Wasserbetten	 versichert	 versichert

	 Explosion/Detonation/Verpuffung, Implosion	 versichert	 versichert

	 Ökogeräteklausel	 versichert	 versichert

	 Anprall, Aufprall oder Absturz von Luft-, Schienen-, Straßen- und 
Wasserfahrzeugen	 versichert	 versichert

	 Wertsachenanteil in % der Versicherungssumme	 20 %	 30 %

	 Überspannungsschäden durch Blitz oder durch Stromschwankungen 
in % der Versich.-Summe	 10 %	 50 %

	 Das häusliche Arbeitszimmer	         20 % der Versicherungssumme bis zu 20.000 Euro

	 Garageninhalt außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Wohnortes	 bis zu 1.000 Euro	 bis zu 2.000 Euro

	 Hotelkosten 1 ‰ der Versicherungssumme	 bis zu 100 Tagen	 bis zu 360 Tagen

	 Transport- und Lagerkosten	 bis zu 100 Tagen	 bis zu 360 Tagen

	 Außenversicherung (20 % der Versicherungssumme, maximal 20.000 Euro)	 bis zu 3 Monaten	 bis zu 12 Monaten

	 Tierarztkosten – infolge eines ersatzpflichtigen Versicherungsfalles	 bis zu 1.000 Euro	 bis zu 2.000 Euro

	 Umzugskosten nach einem Schadenfall	 bis zu 1.000 Euro	 bis zu 2.000 Euro

	 Verzicht auf Einrede grober Fahrlässigkeit bei Schäden bis	 maximal 3.000 Euro	 maximal 3.000 Euro

   einfacher Diebstahl von Gartenmöbeln; Wäsche von der Leine; Wasch-	 nicht versichert	 bis zu 500 Euro 
maschinen und Wäschetrockner aus Gemeinschaftsräumen

	 Schäden am Gefriergut, wenn die Stromversorgung unterbrochen war	 nicht versichert	 bis zu 2.000 Euro

	 Wertsachen im Bankschließfach	 nicht versichert	 bis zu 2.000 Euro

	 Diebstahl von Hausratgegenständen aus dem Kfz	 nicht versichert	 bis zu 500 Euro

	 Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl	 nicht versichert	 bis zu 500 Euro

	 einfacher Diebstahl von Kinderwagen und Rollstuhl	 nicht versichert	 bis zu 2.000 Euro

	 Diebstahl aus dem Krankenhauszimmer	 nicht versichert	 bis zu 500 Euro

	 Vorsorgeversicherung für Kinder	 nicht versichert	 20 % der VSU, maximal 20.000 Euro,
			   Dauer maximal 3 Monate

	 Fahrraddiebstahlschäden	 nicht versichert	 bis zu 500 Euro

	 Zusätzliche Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Eintritt eines 
Schadenfalles von mind. 5.000 Euro	 bis zu 2.000 Euro	 bis zu 2.000 Euro

	 Datenrettungskostenersatz	 bis zu 1.000 Euro	 bis zu 1.000 Euro

Was ist versichert?	 Basis-Schutz	 Komfort-Schutz

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen VHB 2008 der EUROPA (für alle in Prozent ausgewiesenen Zahlen gilt die jeweils zu-
grunde liegende Versicherungssumme). Welche Produktvariante (Basis- oder Komfortschutz) Sie abgeschlossen haben, entnehmen Sie bitte 
dem Antrag und dem Versicherungsschein.

Die obige Kurzgegenüberstellung ist schlagwortartig und nicht abschließend.

Teil A 7. Die Leistungen der Hausratversicherung 
(VHB 2008 der EUROPA) im Überblick
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Informationen zum Versicherer 
(Nr. 1 bis 5)
1.	 Identität des Versicherers
EUROPA Versicherung AG 
Piusstraße 137,  50931 Köln
Sitz der Gesellschaft: Köln 
Handelsregister Amtsgericht Köln B 7474

2.	 Identität eines Vertreters in dem 
Mitgliedsstaat der EU

Die EUROPA Versicherung AG hat in keinem weiteren Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union eine Niederlassung.

3.	 Ladungsfähige Anschrift:
EUROPA Versicherung AG 
Piusstraße 137, 50931 Köln
Vorstand: Rolf Bauer (Vorsitzender), 
Stefan Andersch, Dr. Christoph Helmich, 
Heinz Jürgen Scholz, Christian Schüssler
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Horst Hoffmann

4.	 Hauptgeschäftstätigkeit und 
Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben der Schaden- und Unfall-
versicherung.

Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108,  53117 Bonn.

5.	 Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen

entfällt.

Informationen zur angebotenen 
Leistung (Nr. 6 bis 11)
6.	 Wesentliche Merkmale der 

Versicherungsleistung
a)	 Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht:
–	 Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Glas-Versicherung 

(AGIB 2008 der EUROPA) und die Besonderen Vereinbarungen 
zur Haushaltglasversicherung;

–	 Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet deut
sches Recht Anwendung.

b)	 Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versiche-
rers:

–	 Der Versicherer leistet im Versicherungsfall eine Sachleistung – 
sog. Naturalersatz (siehe § 7 der AGIB 2008 der EUROPA).

–	 Der Umfang der Leistung richtet sich insbesondere nach § 3 AGIB 
2008 der EUROPA (Versicherte und nicht versicherte Sachen) 
sowie nach § 4 AGIB 2008 der EUROPA (Versicherte Kosten).

–	 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. Wird die Entschädigung nicht innerhalb eines Monates nach 
Meldung des Schadens geleistet, ist diese Anzeige des Schadens 
unter bestimmten Voraussetzungen zu verzinsen (siehe § 8 AGIB 
der EUROPA).

7.	 Gesamtpreis der Versicherung
Der Gesamtpreis in Euro gemäß vereinbarter Zahlungsperiode inkl. 
Nachlässe und Versicherungssteuer ist dem Vorschlag und dem 
Antrag zu entnehmen.

8.	 Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus an-
deren Gründen werden nicht erhoben bzw. in Rechnung gestellt – 
außer Mahngebühren sowie den Kosten bei Nichteinlösung im Rah-
men eines Lastschrifteinzugsverfahrens.

9.	 Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen 
eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder ein-
malige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheines zu zahlen.
Die Beiträge richten sich, soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, 
nach der vereinbarten Zahlungsperiode und sind zu Beginn einer je-
den Zahlungsperiode zu entrichten. Sie können die jährliche, halb-
jährliche, vierteljährliche oder monatliche Zahlung wählen. Die monat-
liche Zahlung ist nur im Rahmen eines Lastschrifteinzugsverfahrens 
möglich. Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

10.	 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen
Die Gültigkeitsdauer der Ihnen zur Verfügung gestellten Informati-
onen ist, vorbehaltlich zukünftiger Gesetzes-, Tarif- oder Indexände-
rungen nicht befristet.

11.	 Finanzinstrumente mit speziellen Risiken
entfällt.

Teil B 1. Vorabinformation zum Versicherer und 
zum Versicherungsvertrag
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Informationen 
zum Vertrag (Nr. 12 bis 18)
12.	Zustandekommen des Vertrages /  

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag, 
unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein oder eine An-
tragsannahmeerklärung. Der Vertrag kommt somit mit Zugang des 
Versicherungsscheines oder der Antragsannahmeerklärung rechtlich 
zustande.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspä-
tete Zahlung oder die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

13.	Widerrufsrecht
Die Regelungen zum Widerrufsrecht sowie die daraus resultierenden 
Rechtsfolgen sind dem Antrag zu entnehmen.

14.	Laufzeit des Vertrages
Die mögliche Laufzeit des Vertrages (Versicherungsbeginn und -ab-
lauf) und deren Regelungen sind dem Antrag zu entnehmen. Nach 
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängert sich der Vertrag 
jeweils um 1 Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün-
digung in Schriftform zugegangen ist. Ein Versicherungsvertrag, der 
für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, kann 
von Ihnen oder von uns zum Schluss des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in 
Schriftform gekündigt werden.

15.	Beendigung des Vertrages
Unter den nachfolgenden Paragrafen der Allgemeinen Bedingungen 
für die Glasversicherung (AGIB 2008 der EUROPA) finden Sie Rege-
lungen zur Beendigung / zu den Kündigungsmöglichkeiten des Ver-
trages sowie zu etwaigen Vertragsstrafen:
–	 § 6 Abs. 3:	 Anpassung der Versicherung 

(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers)
–	 § 9 Abs. 5:	 Wohnungswechsel 

(Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungs-
recht)

–	 § 11 Abs. 2:	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters 
(Kündigung als Rechtsfolge bei Verletzung der 
Anzeigepflicht)

–	 § 12 Abs.3:	 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrages 
(Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-
verzug)

–	 § 13 Abs. 3:	 Folgebeitrag 
(Leistungsfreiheit und  Kündigungsrecht nach 
Mahnung)

–	 § 14 Abs. 2:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Stillschweigende Verlängerung)

–	 § 14 Abs. 3:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Kündigung bei mehrjährigen Verträgen)

–	 § 14 Abs. 4:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Vertragsdauer von weniger als einem Jahr)

–	 § 14 Abs. 5:	 Dauer und Ende des Vertrages 
(Wegfall des versicherten Interesses)

–	 § 18 Abs. 1:	 Obliegenheiten 
(Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor 
Eintritt des Versicherungsfalles)

–	 § 19 Abs. 3a:	 Gefahrerhöhung 
(Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer)

–	 § 19 Abs. 3b:	 Gefahrerhöhung 
(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
bei entsprechender Beitragserhöhung aufgrund 
der Gefahrerhöhung)

–	 § 20 Abs. 2:	 Überversicherung
–	 § 21 Abs. 2:	 Mehrere Versicherer 

(Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht)
–	 § 25 Abs. 1:	 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

(Kündigungsrecht)
–	 § 33 Abs. 7:	 Anpassung der Bedingungen 

(Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
nach einer Bedingungsanpassung)

16.	Anwendbares ausländisches Recht 
(EU-Mitgliedsstaaten) für vorvertragliche 
Beziehungen

entfällt.

17.	Besondere Vereinbarung 
zum anwendbaren Recht bzw. zum 
zuständigen Gericht

Auf die beantragten Versicherungsverträge sowie auf vorvertragliche 
Beziehungen zwischen Ihnen und uns findet deutsches Recht An-
wendung.
Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie im § 31 der AGIB 
2008 der EUROPA.

18.	Sprache
Für den Vertrag einschließlich Vertragsinformation und für die Kom-
munikation während der Laufzeit des Vertrages kommt die deutsche 
Sprache zur Anwendung.
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Informationen zum Rechtsweg 
(Abs. 19 bis 20)
19.	Außergerichtliches Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren
Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versiche-
rungsombudsmann e. V. Sie können deshalb das kostenlose außer-
gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, sofern 
Sie einmal nicht mit uns zufrieden sein sollten.
	 Versicherungsombudsmann e. V.
	 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
	 Tel.:	0800 3696000
	 Fax:	0800 3699000
	 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann ist für folgende Beschwerden u. a. 
nicht zuständig:
–	 Der Beschwerdewert übersteigt 80.000 Euro.
–	 Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, 

Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann selbst oder an-
deren Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungs
aufsichtsbehörde anhängig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 5.000 Euro ist eine Entscheidung 
des Ombudsmanns für uns als Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e. V. bindend. Für den Beschwerdeführer ist die Entschei-
dung nicht bindend. Bei einem Beschwerdewert ab 5.000,01 Euro bis 
zu 80.000 Euro spricht der Ombudsmann eine Empfehlung aus, die 
weder für Sie noch für uns bindend ist. Ihr Recht ein Gericht anzu
rufen bleibt natürlich unberührt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.versicherungsombudsmann.de.

20.	Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Unser Unternehmen wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt (siehe Nr. 4). Sofern Sie An-
lass zu einer Beschwerde haben, können Sie diese an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht richten.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bafin.de.
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§ 1	 Versicherte Gefahren; Versicherungsfall
1.	 Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 3), die durch Bruch 
(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 

2.	 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a)	 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
	 aa)	 Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schram-

men, Muschelausbrüche),
	 bb)	 Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-

Isolierverglasungen.

b)	 Nicht versichert sind Schäden, die durch
	 aa)	 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung/Detonation, Implo-

sion, An-prall, Aufprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung,

	 bb)	 Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
	 cc)		 Sturm, Hagel,
	 dd)	 Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 

Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch

	 entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz 
besteht.

§ 2	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen 
und Kernenergie

1.	 Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

2.	 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

3.	 Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktive Substanzen.

§ 3	 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1.	 Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,
a)	 fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel 

aus Glas;
b)	 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die 

Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro begrenzt;
c)	 Scheiben und Platten aus Kunststoff;
d)	 Platten aus Glaskeramik;
e)	 Glasbausteine und Profilbaugläser;
f)	 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;
g)	 Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen;
h)	 nicht aus Glas bestehenden Teile von Blei-, Messing-, Elektrolyt- 

oder Eloxalverglasungen oder von transparentem Glasmosaik al-
lerdings nur dann, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden 
durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und ent-
weder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der 
Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. 
Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versi-
cherung.

2.	 Gesondert versicherbar
Gesondert versicherbar sind die sonstigen Sachen, die im Versiche-
rungsschein ausdrücklich benannt sind.

3.	 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a)	 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und 

Handspiegel,
b)	 Photovoltaikanlagen,
c)	 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
d)	 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil 

elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikati-
onsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays).

§ 4	 Versicherte Kosten
1.	 Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Kosten für 
a)	 das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, 

Notverglasungen),
b)	 das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablage-

rungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).

2.	 Weitere Kosten
Weiterhin ersetzt der Versicherer bis zu jeweils 1.500 Euro die infolge 
eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für
a)	 zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren 

von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- 
oder Gerüstkosten),

b)	 die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe 
§ 3),

c)	 das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einset-
zen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstan-
gen, Markisen usw.),

d)	 die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

§ 5	 Versicherungsort
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, 
besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6	 Anpassung der Versicherung
1.	 Anpassung des Versicherungsumfangs
Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preis-
entwicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich 
der Beitrag.

2.	 Anpassung des Beitrages
Der Beitrag erhöht sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für 
die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt ver-
öffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. 
Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt 
genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäu-
de. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das 
Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. 
Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Kom-
ma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlich-
ten Indizes.

3.	 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung der Haftung des Versicherers und der damit verbundenen An-
passung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer durch Er-
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klärung in Schriftform zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Mitteilung des 
Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf sein Kündigungs-
recht hinzuweisen ist, muss diesem mindestens 1 Monat vor Wirk-
samwerden der Anpassung des Beitrages zugehen.

§ 7	 Entschädigung als Sachleistung
1.	 Sachleistung
a)	 Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, 

zu der er den Auftrag erteilt (Naturalersatz). 
b)	 Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des 

Versicherers die zerstörten oder beschädigten Sachen entsorgt 
und in gleicher Art und Güte (siehe § 3) an den Schadenort gelie-
fert und wieder eingesetzt werden.

c)	 Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwen-
dungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Krä-
ne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. 
Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig 
sind. Diese Aufwendungen werden nur – soweit dies besonders 
vereinbart ist – in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe § 4).

	 Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sach-
leistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit 
dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hier-
zu. Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rech-
nungskosten bis zur vereinbarten Höhe.

d)	 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an ent-
schädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen 
der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und er-
teilt hierzu keinen Auftrag.

2.	 Abweichende Entschädigungsleistung
a)	 Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Ver-

sicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nummer 1 beschrie-
benen Leistungsumfang entspricht.

b)	 Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine 
Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c)	 Wird Unterversicherung nach Nr. 5 festgestellt, leistet der Versi-
cherer ausschließlich in Geld.

d)	 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das Gleiche gilt, so-
weit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht 
gezahlt hat.

3.	 Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und 
Notverschalungen, siehe § 4) können vom Versicherungsnehmer in 
Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend ge-
macht werden.

4.	 Kosten
a)	 Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe § 4) ist der Zeit-

punkt des Eintritts des Versicherungsfalls.
b)	 Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die versicherten 

Kosten.

5.	 Unterversicherung
a)	 Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Un-

terversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungssumme.

	 Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung 
= Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert.

b)	 Ergibt sich im Schadenfall, dass die Beantwortung von Antrags-
fragen nach Umständen, die für die Beitragsberechnung maßgeb-

lich sind (z. B. Wohnfläche der Wohnung oder des Gebäudes) von 
den tatsächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt des Schadenein-
tritts abweicht und deshalb der Beitrag zu niedrig berechnet wur-
de, leistet der Versicherer im Schadenfall eine Entschädigung in 
Geld.

	 In diesem Fall wird nur ein Teil des Schadens ersetzt, der sich zu 
dem Schadenbeitrag verhält wie der zuletzt berechnete Jahres-
beitrag zu dem Jahresbeitrag, die bei Kenntnis der tatsächlichen 
Umstände zu zahlen gewesen wäre (Unterversicherung).

c)	 Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe 
§ 4) gilt die Kürzung entsprechend.

6.	 Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

7.	 Selbstbehalt
Ist ein Selbstbehalt vereinbart (z. B. im Basis-Tarif), so hat der Ver
sicherungsnehmer den vereinbarten Selbstbehalt zu tragen, auch 
wenn es sich um eine Sachleistung/Naturalersatz (siehe § 7 Abs. 1) 
oder um Kosten (siehe § 4) handelt. In den Fällen der Sachleistung/
Naturalersatz leistet der Versicherer im Schadenfall bei Vorliegen 
eines Selbstbehaltes keine Sachleistung, sondern nur eine Geldleis-
tung (siehe analog § 7 Abs. 2).

§ 8	 Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

1.	 Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2.	 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen.

b)	 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens je-
doch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c)	 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3.	 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und Nr. 2 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

4.	 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a)	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen;
b)	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 9	 Wohnungswechsel
1.	 Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versi-
cherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Woh-
nungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. 
Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätes-
tens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden.
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2.	 Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3.	 Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung 
über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4.	 Anzeige der neuen Wohnung
a)	 Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des 

Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in 
Quadratmetern bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung erfor-
derlichen Umstände anzuzeigen.

b)	 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen verein-
bart, so ist dem Versicherer in Schriftform mitzuteilen, ob entspre-
chende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind (sie-
he § 19).

c)	 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche bzw. 
ein sonstiger für die Beitragsberechnung erforderlicher Umstand 
und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, 
kann dies zur Unterversicherung führen (siehe § 7).

5.	 Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungsrecht
a)	 Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gül-

tigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
b)	 Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter Beitrags-

sätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kün-
digung ist in Schriftform zu erklären.

c)	 Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur 
Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

6.	 Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a)	 Zieht bei einer Trennung ein Ehegatte aus der Ehewohnung aus 

und bleibt der andere Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zu-
rück, so gelten als Versicherungsort (siehe § 5) die neue Wohnung 
des Versicherungsnehmers  und die bisherige Ehewohnung. Dies 
gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens 
bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Aus-
zug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach besteht Versicherungsschutz nur noch in der Wohnung des 
Versicherungsnehmers. Ziehen beide Ehegatten in neue Woh-
nungen, so gilt der Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist 
von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegat-
ten folgenden Beitragsfälligkeit besteht Versicherungsschutz nur 
noch in der Wohnung des Versicherungsnehmers.

b)	 Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewoh-
nung aus, so sind Versicherungsort die bisherige Ehewohnung 
und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt 
bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis 
zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug 
des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der 
Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

	 Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 ent-
sprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfäl-
ligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Woh-
nungen.

7.	 Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind.

§ 10		 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 19 kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn
a)	 die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
b)	 der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
c)	 das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d)	 im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;
e)	 Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert 

wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen In-
haltsversicherung vereinbart ist;

f)	 handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- oder Abbau von 
Gerüsten) am Versicherungsort oder in dessen unmittelbarer Um-
gebung ausgeführt werden.

§ 11		 Anzeigepflicht des Versicherungs- 
nehmers oder seines Vertreters

1.	 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2.	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a)	 Vertragsänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-

lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedin-
gungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b)	 Rücktritt und Leistungsfreiheit
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

	 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder an
deren Bedingungen abgeschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c)	 Kündigung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 

1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es 
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sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

d)	 Ausschluss von Rechten des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-

tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e)	 Anfechtung
	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt.

3.	 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen.

4.	 Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Ver
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5.	 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-
tritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach Vertragsschluss;  dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn 
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 12		 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages

1.	 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.	 Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einma-
lige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag.

3.	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.	 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 13		 Folgebeitrag
1.	 Fälligkeit 
a)	 Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jewei-

ligen Versicherungsperiode fällig.
b)	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver

sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist.

2.	 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.	 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a)	 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-

tiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
– Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist-
gerechten Zahlung hinweist.

b)	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

c)	 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 

4.	 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfrei-
heit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.
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§ 14		 Dauer und Ende des Vertrages
1.	 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2.	 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

3.	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten von einer der Vertragsparteien 
in Schriftform gekündigt werden.
Die Kündigung muss der Vertragspartei spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4.	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

5.	 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a)	 Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt verein-

bart ist, gilt
	 aa)	 als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die 

vollständige und dauerhafte Auflösung des Haushaltes nach 
Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pfle-
geeinrichtung oder nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferien-
wohnung. 

	 bb)	 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versiche-
rungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des 
Versicherers in Schriftform über die vollständige und dauer-
hafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise 
nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

	 Ein Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten In-
teresses.

b)	 Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhalts-
versicherung vereinbart ist, gilt als Wegfall des versicherten In-
teresses insbesondere das Ende der Verfügungsgewalt des Ver-
sicherungsnehmers über die versicherten Geschäftsräume oder 
Betriebsstätte.

§ 15		 Lastschriftverfahren
1.	 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2.	 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Schriftform zu kündigen. Der Versicherer hat in der 
Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehenden und zukünftigen Beiträge selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden.

§ 16		 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät.

§ 17		 Beitrag bei vorzeitiger Vertrags
beendigung

1.	 Allgemeiner Grundsatz
a)	 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für die-
se Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestan-
den hat.

b)	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a)	 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragser-
klärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Ver-
sicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über 
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hin-
gewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag 
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leis-
tungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen 
hat.

b)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, 
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemes-
sene Geschäftsgebühr zu.

c)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Ver-
sicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung zu.

d)	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Ver-
sicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Ver
sicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.
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§ 18		 Obliegenheiten des Versicherungs
nehmers

1.	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a)	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-

nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
	 aa)	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
	 bb)	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten;

b)	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündi-
gungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2.	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

a)	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls:

	 aa)	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

	 bb)	 dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen;

	 cc)		 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-
derung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten;

	 dd)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-
derung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehre-
re an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

	 ee)	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

	 ff)		  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzu
bewahren;

	 gg)	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft 
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un-
tersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

	 hh)	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

b)	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Num-
mer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsäch-
lichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3.	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.

c)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 19		 Gefahrerhöhung
1.	 Begriff der Gefahrerhöhung
a)	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

b)	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 10).

c)	 Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitver-
sichert gelten soll.

2.	 Pflichten des Versicherungsnehmers
a)	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

b)	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.

c)	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

3.	 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

a)	 Kündigungsrecht des Versicherers
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 

a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

	 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

	 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.

b)	 Vertragsänderung
	 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen.

	 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist in Schriftform kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.

5.	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a)	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)	 Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c)	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
	 aa)	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-

fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

	 bb)	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder

	 cc)		 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 20		 Überversicherung
(1)	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt 
geschlossen worden wäre.
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 21		 Mehrere Versicherer
1.	 Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich in Schriftform mitzuteilen. In der Mitteilung sind der an-
dere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2.	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in 
§ 18 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

3.	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-

fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zu-
sammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wä-
ren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Ver-
trag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in 
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Ent-
schädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre.

c)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

	 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

4.	 Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er in 
Schriftform verlangen, dass der später geschlossene Vertrag auf-
gehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 
der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

	 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht.

b)	 Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 
der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert ge-
sunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und des Beitrages ver-
langen.

§ 22		 Versicherung für fremde Rechnung
1.	 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2.	 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicher-
te seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsneh-
mers verlangen.
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3.	 Kenntnis und Verhalten
a)	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-

mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert 
hat.

§ 23		 Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1.	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens

a)	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b)	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in  
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versiche-
rer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

c)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kür-
zen.

d)	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e)	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

2.	 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a)	 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

	 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 24		 Übergang von Ersatzansprüchen
1.	 Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2.	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

§ 25		 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.	 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.

2.	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs
periode, wirksam wird.

3.	 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 26		 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

1.	 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

a)	 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

	 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen.

b)	 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2.	 Arglistige Täuschung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.
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§ 27		 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderungen

1.	 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Schriftform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.

2.	 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versiche-
rer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versiche-
rer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3.	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 28		 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend
a)	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b)	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung,
c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses.

2.	 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.

3.	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 29		 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 30		 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Schriftform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 31		 Gerichtsstand
1.	 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gelten die Gerichtsstände der Zivilprozessordnung 
(ZPO).
Neben diesen Gerichtsständen ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig:
a)	 in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer (natürliche Person) 

zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz bzw. in Ermangelung 
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b)	 in dessen Bezirk sich der Geschäftssitz des Versicherers oder die 
betreuende Niederlassung befindet.

2.	 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht
a)	 ausschließlich örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer (natürliche Person) zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz bzw. in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat;

b)	 auch örtlich zuständig, in dessen Bezirk sich der Sitz oder die Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers befindet (juristische Per-
son). Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist. 

3.	 Wohn-/Geschäftssitzverlegung ins Ausland
Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Wohn-, Ge-
schäftssitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutsch-
lands verlegt oder sein Wohn-, Geschäftssitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung  nicht bekannt ist, gilt ab-
weichend der Regelung nach Nr. 2 das Gericht als vereinbart, das für 
den Geschäftssitz des Versicherers zuständig ist.

§ 32		 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 33		 Anpassung der Bedingungen
(1) Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Ver-
sicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (An-
passung), wenn
–	 sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-

schriften unmittelbar auf sie auswirken,
–	 sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
–	 ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
–	 sie durch das Versicherungsaufsichts- oder das Kartellamt durch 

bestandskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht 
vereinbar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschrei-
ben dieser Behörden verstoßen.

(2) Die Anpassung kommt nur in Betracht für folgende Bestimmun-
gen der Allgemeinen Glas-Versicherungsbedingungen (AGIB 2008 
der EUROPA):
§ 1 Versicherte Gefahren; Versicherungsfall; § 3 Versicherte und nicht 
versicherte Sachen; § 4 Versicherte Kosten; § 7 Entschädigungsbe-
rechnung als Sachleistung; § 8 Zahlung und Verzinsung der Entschä-
digung.
(3) Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsabschluss zugrunde gelegte Verhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße 
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gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung 
einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann 
zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen ent-
halten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedin-
gungen treten.
(4) Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde ge-
legte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamt-
betrachtung der Anpassung nicht zu ihrem Nachteil geändert werden 
(Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grund-
sätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen.
(5) Unsere Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten 
Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen, 
wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen 
Bedingungen anderer Versicherer richten.
(6) Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von 
einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die 
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestel-
lung eines Treuhänders gelten entsprechend.
(7) Die angepassten Bedingungen werden wir Ihnen in Schriftform 
bekanntgeben und erläutern. Sie können den Vertrag bis und zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung in Schriftform kündigen.
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Besondere Vereinbarung zur Haushaltglas-
versicherung
Versichert sind:
Gebäude- und Mobiliar-Verglasungen der Wohnung oder des Einfa-
milienhauses nach § 3 Abs. 1 der AGIB 2008.

Gebäudeverglasungen sind:
Fertig eingesetzte oder montierte Glas- und Kunststoffscheiben von 
Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veran
den, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Dusch-
kabinen; Glasbausteine; Profilbaugläser; Lichtkuppeln; Scheiben von 
Sonnenkollektoren.

Mobiliarverglasungen sind:
Fertig eingesetzte oder montierte Glas- und Kunststoffscheiben von 
Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand‑, Wand- und Schrankspiegeln; 
Glas- und Kunststoffplatten; Glas- und Kunststoffscheiben und Sicht-
fenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten; Glaskeramik-Kochflä-
chen; Aquarien und Terrarien.

Mitversichert sind bis 1.500 Euro jeweils je 
Schadenfall:
–	 künstlerisch bearbeitete Glas-Scheiben, -Spiegel und -Platten

–	 zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren 
von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- 
oder Gerüstkosten)

–	 die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacken und Folien auf den beschädigten/ausgetauschten 
Sachen

–	 das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Ein
setzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutz-
stangen, Markisen usw.)

–	 die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

Teil B 3. Besondere Vereinbarungen 
für die Haushaltglasversicherung;  
Verhaltensregeln im Schadenfall

Verhaltensregeln im Schadenfall
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Ihr Versiche-
rungsschutz nicht verloren geht:

1.	 Zeigen Sie uns bitte unverzüglich an, wenn ein Schaden einge
treten ist.

2.	 Sorgen Sie bitte für größtmögliche Schadenabwendung und 
Schadenminderung.

3.	 Beachten Sie bitte insbesondere die Obliegenheiten bei und nach 
Eintritt des Versicherungsfalles nach § 18 Absatz 2 der AGIB 2008 
der EUROPA (siehe Seite 40 dieses Heftes).

Ihre Schadenmeldung richten 
Sie bitte an:

Telefon: 0221 5737-398
Telefax: 0221 5737-650

E-mail: Sach-Schaden@Europa.de

In dringenden Fällen:
. . . hat die EUROPA für Sie einen 24-Stunden-Notrufservice ein
gerichtet, der Ihnen bei der Suche eines Handwerkers zur Seite 
steht.

24-Stunden-Notruf für Handwerker-Service:
Der Schaden kennt keinen Feierabend und kein Wochenende.

Vor allem nachts, am Wochenende und an Feiertagen ist Ihre Not 
am größten, wenn Sie ein Schadenfall trifft.

Mit dem Handwerker-Service organisieren wir Ihnen zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit einen Handwerker zur schnellen Hilfe bei einem 
Schaden.

Telefon: 0221 8277-366
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Da-
tenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über 
die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – 
außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung 
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der al-
lerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestri-
chen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungser-
klärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenz-
ten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen. 

1.	 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Ver-
sicherungsnummer, Deckungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Drit-
ten, z. B. eines Vermittlers oder eines Sachverständigen geführt (Ver-
tragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten.

2. 	 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes, 
des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Per-
sonalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Un-
terlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls ent-
sprechende Daten übergeben.

3.	 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Ver-
sicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
densabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 

z. B. frühere Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlie-
ßen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu 
bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch 
sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, ge-
setzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder An
gaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4.	 Zentrale Hinweissysteme
Bei der Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwen-
dig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sach-
verhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 
zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. und beim Verband der privaten Kran-
kenversicherung e. V. zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwe-
cken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Beispiele aus der Hausrat-/Glasversicherung: Meldung bei erheb-
licher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, Leistungsableh
nung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, 
wegen Vortäuschung eines Schadens oder dessen Folgen, außer-
ordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbrin-
gung oder Klageerhebung auf Leistung. Die Meldung dient später der 
Risikoprüfung und der Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
Beispiele aus dem Bereich der Sachversicherung: Aufnahme von 
Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf-
grund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag 
gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Dies 
dient zur Risikoprüfung, zur Schadenaufklärung und zur Verhinde-
rung weiteren Missbrauchs.

5.	 Datenverarbeitung in und außerhalb des 
Versicherungsverbundes

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken‑, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien), werden durch rechtlich 
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen um-
fassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Gruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adres-
se nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungs-
nummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer 
und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags‑, Vertrags- und Leis-
tungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Da-
bei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name  Adresse, Versicherungs-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen des Versicherungsverbundes abfragbar. Auf die
se Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei 
telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt gebucht werden. 
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Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
auch nur innerhalb des Versicherungsverbundes abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des je-
weiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet wer-
den, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der 
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen.

Unserem Versicherungsverbund gehören zurzeit folgende Unterneh-
men an:
R	 EUROPA Versicherung AG,
R	 EUROPA Lebensversicherung AG,
R	 Continentale Lebensversicherung AG, 
R	 Continentale Krankenversicherung a.G., 
R	 Continentale Sachversicherung AG,
R	 deutsche internet versicherung ag.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler 
zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren 
Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanla-
gen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusam-
men.

Wir kooperieren zurzeit mit der Aachener Bausparkasse AG.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitu-
te im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen 
als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für 
die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden 
Ausführungen unter Punkt 6.

6. 	 Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sons-
tigen Dienstleistungsangebots unserer Versicherungsgruppe bzw. 
unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Ver-
mittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Fi-
nanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinsti-
tute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften 
u. a. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerun-
ternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. 
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum 
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung kön-
nen an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermit-
telt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 
Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetz-
lich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zustän-
dige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder 
bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu: Sie 
werden hierüber informiert.

7.	 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdaten-Schutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Be-
richtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicher-
ten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rück-
versicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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